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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und ttsteri, Mitgl. der gesezg. Rathe.

Band ll. à. lüxill. Bern, den 7. Nov. 17YY. (l6. Brumaire vill.)

G e se z g e b u n g.

Grosser Rath, 22. Oktober.
(Fortsetzung.

Carrard will, daßlKuhns neuer Antrag ab-
gesondert von: Gutachten behandelr werde.

' Das Gutachten wird angenommen, .nrd das
Direktorien eingeladen, in z Tagen Bericht
über die Maasregeln zu geben, die es zur Be-
strafung der Waliiser Insurgenten genommen
habe.

Kulli legt folgenden Antrag vor.
B. R. Von Ihnen dam aufgefodert, meine zu überlegen.

ein Wort zn sagen. Ich bin zuverlässig davon
berichtet, daß Wahlmänner sich laut zu erklären
unterstanden haben: das für wahlfähig seyn zn
können, es allervorderst

kein Patriot seyn solle;
es ja gar kein Städter nicht seyn solle;
und es endlich ein frommer katholischer
Christ, der ja unfehlbar alle Tage in die
Kirche gehe, seyn müsse.

Ob diese verlangten Fähigkeiten auf das
Wohl des ganzen, und zu Ausübung unserer
so kostbaren Freiheit zwecken, gebe ich jedem sein
Vaterland und die Freiheit liebenden Manne

gestrigen Tags bei Verlesung des Verbalyro-
zesses der Wahlversammlung des Kantons So-
lvthnrn gethane Anzeigen schriftlich auf das
Bureau zu legen, liegt es mir ob, diesem De-
fehl durch gegenwärtiges zu entsprechen. Es
ist im Ganzen eine Wiederholung dessen, was
ich gestern aussagte.

V. R. Das ganze Volk ist der Souverän;
es wählet sich durch seine selbst gewählten Aus-
ichusse leine Beamten, die ihm weise Gesetze
geben, und es bei seiner Freiheit und Unab-
hangigkeit lchlitzen und schirmen sollen; jede

Handlung die bloßer Eigcnnuz, oder
sonst bcse Ablichten bei Ausübung dieses Sou-
veramtatsrcchts verrathet und zum Zwecke hat,
/räst.'eÄ,:'"^ F-t-heit des Volks, und dasgrößte .verbrechen, da<ch wenn auch nur An-

Was aber noch mehr ist, so stellten sich zwei
unserer Collegen (B. Schluepp und Arb) an
die Spitze dieser Wahlversammlung, indem sie
ihren Sitzungen beiwohnten, da doch sie nicht
zu Wahlmännern erwählt waren, sondern es
ihre Pflicht gewesen wäre, an den Arbeiten des
großen Rathes Theil zu nehmen, und dort ih-
renSiz zu nehmen und ihre Stimme zugeben:
ich will sie nicht beschuldigen, obschon ihre An-
Wesenheit ihre Absichten gehabt haben mag,
daß sie intrigirt, und für Vergebung der Stel-
len sich beworben hätten. Nur im Vorbeigehen
fei esgesagt, daß der Vater des Repräsentanten
Arb, während sein Sohn die Ehre der Sitzung
genoß, zum Mitglied in die Verwaltungskam-
mer erwählt worden.

B. R. Ich frage Sie, ob dieses freie Aus-schein às solch n' vochà nur An- B. N. Ich frage Sie, ob dieses freie Aus-
freidcàden .»O sein ^ ^"'5 der Rechte der Sonverânetât des Vol-
Manne se-bà .»^ ^ ist,, we»» Repräsentanten ihren Siz ver-Manne geahnder und' grosser« weà M.
l„> iivar wider die individuel-
die lw sind durch
ihnen ^ erkieseneu Ausschüsse gewählt;
denen Ä ^-che WaPen zu treffen, von
und ^a^àbung geftzlisier Freiheit, Hülfe
den diese Geist, freie Ausübung seiner Souveränitätsrechte»w weilammtang belebte, ,e« mir erlguvtMern wird.

lassen, in Wahlversammlungen sich eindringen,
und in die Geschäfte sich mischen. Ich gebe
)bnen die Folgen zu bedenken über, und lade

Sie ein, ein Gesez abzufassen, daß diesem so
gefährlichen Mißbrauch für die Zukunft und für
immer steuern, und dem Volk ungehinderte und

zu-
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H übe r fodert, daß dieser Antrag für 6 Tage
auf den Kanzleitisch niedergelegt werde.

Cartier. Dieser angezeigte Geist herrschte
so wenig in dieser Versammlung, daß selbst ein
reformirter Bürger in das KantonSgericht ge-
wählt wurde, auch sind die meisten gewählten
Bürger wahre Patrioten, so daß die Wahlen
ganz Kullis Anzeigen widersprechen. Was die
Anwesenheit unserer beiden Collcgen betrifft,
so werden sich diese hinlänglich zu rechtfertigen
wissen; ich stimme Hubers Antrag ganz bei.

Kühn fodert, daß dieser Antrag sogleich zur
Untersuchung der Thatsachen dem Direktorium
überwiesen werde, damit die Gültigkeit der
Wahlen dann sogleich von der jPeftzgebung
untersucht, und darüber abgesprochen werden
könne, um im Fall vonWerwcrfung derselben,
die Wahlen ohne Anstand zu erneuern.

Nuce stimmt ganz Kühn bei, und war aufs
äußerste betrübt durch diese Anzeige, die die

Ehre zweier unserer College» cvmpromcnirt.
Zimmermaun. Die Freiheit der Wahlen

des Volks ist das erste heiligste Recht der Na-
ljonen. Um diese geftzlich zu sicherm haben

wir ein Gcsez über die Wahlen gemachr, und

um tu untersuchen, ob die Wahl, .rsaminiungen
geftzlich gehandelt haben, werden uns die Ver-
daiprozesse eingesandt. Besonders wichtig ist,

daß diese Wachen nicht durch den Einfluß von
höheren Beamten geleitet werden, weil sonst

die Freiheit des Volks verlezt wird; zu die-

sen, Ende hin ist die Gegenwart fremder Per-
ionen im Gescz verboten; ich unterstütze alw
Kuhns Antrag, und bemerke einzig noch, daß

uns die übrige» unbestimmten Anzeigen nicht
angehen können.

Carrier versichert, daß diese Reprasentan-
ren nur an den Schranken gestanden haben,
und nicht in der Wahlversammlung selbst

waren. ^ ^Kulli beruft sich ans einen Brief eines

Wahlmannes, weicher bestimmt die Anzeige
enthalt, baß Arb der Wahlversammlung, und
besonders auch dazumal beigewohnt habe, als
sein Vater erwählt wurde.

Rell stab bcmerkr, daß gestern schon gesagt

wurde, die Repräsentanren Arch und Schluepp
haben um Erlaubniß fragen lassen, ob sie der

Wahlversammlung beiwohnen dürfen.
Arb. Wir haben nicht um Erlaubniß fra-

gen lassen, sondern der Wcibel der Verzamm-

s°

lung, der sich wunderte, daß wir nicht hinein-
giengen, Hai den Statthalter hierum befragt;
übrigens stimme ich Kühn bei.

Kuhns Antrag wird angenommen.
Die Gemeinde Hstlferd ingen, im Kante«

Luzern, wünscht der Pfargemeinde Ufhausen
statt der Gemeinde Willisau einverleibt zil
werden.

Koch sieht keine Schwierigkeiten in ditsem

Begehren, fodert aber Mittheilung dieser Mi-
schrift an die betreffenden Gemeinden.

Cartier folgt, fodert aber zugleich Verweb
sung an eine Commission.

Schlumps und Kühn stimmen Koch bei,

dessen Ancrag angenommen wird.
Die Versammlung bildet sich in eine geheime

Sitzung.

Senat, 22. Oktober.
Präsident: Frossard.

Lüthard im Namen einer Commission legt

folgenden Bericht vor:
Eure über den von dem gr. Rath unterm

iü. Okt. latisicicrlen Verkauf verschieden»
Nationalgüter niedergcsezte Commission hat die

Ehre Ihnen, V. R., folgenden Bericht abzu-

statten.
Nach Maasgabe des Dekrets vom iz. ssierj

wurde das Direktorium beauftragt, unter Aer-

behalt der Genehmigung der Geftzgebung bis

auf die Concurren; von 2 Millionen Franke»

Nationaigüter zu verkaufen.
Ohne daß weiter eine allgemeine Form, wie

diese Verkäufe geschehen sollen, vorgeschrieben

wurde, wurde jedcnnoch bei einzelnen derm-
ben dem Direktorium die Wegweisung ertheilt,
die zu verkaufenden Gegenstande einen Manch
vorher publiciren, und sodann öffentlich verge»

gern zu lassen, da dann die Ratification dcr

Geftzgebung erfolgte, wobei jedoch zu bemcr-

kcn ist, daß nach dem Entftnnen mehrerer

Mitglieder der Commission, der Senat ssse»

verschiedentlich den Wunsch äusserte, daß

zu besserer Beurtheilung des Verhältnisses der

gethanen Bocke zu dem Werth des Verkaufte»-

sowohl eine genaue Beschreibung des Ka»>^
Gegenstandes als aber die Anzeige dcr 2?eo>. >

gungen und der eonvenirten ZahlungeteriM"
möchte vorgelegt werden.

W-e Eure Commissien zwar nicht M-eyer,
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(denn die erste Bothschaft liegt den Akten nicht
bei) aber aus der Bolhschaft vom 4. Sept.
errathet, so trug das Direktorium bei der Ge-
sezgebung auf die Ratification verschiedener
Verkäufe von Nationalgütern in den Kantonen
Baden, Aargäu, Solothurn und Leman an;
der große Rath verlangte aber vorläufig einen
Ernt dieser Güter, der ihm von dem Direkte-
rium unterm erwähnten 4- Sept. zugestellt
wurde, und der den gegenwärtigen Akte» beiliegt,
allein nichts als den Namen des Grundstücks,
die Schätzung desselben, den Kaufpreis, und
nicht einmal allenthalben den Flacheninhalt an-
zeigte.

Wie es scheint, (denn auch dieses Aktenstück
fehlt) begehrte der große Rath noch mehrere
Data, da dcnn auf eine wiederholte Botschaft
vom lg. Sept., die auf Beschleunigung dieser
Sache anrrug, und von einem etwas bestimm-
tern ebenfalls beiliegenden Etat begleitet war,
derselbe einen Beschluß faßte, wodurch 15 die-
ser Verkaufe, deren Objekte sammilich im Kant,
beman liegen, ratificirt wurden; dieser Beschluß
macht diesmal den Gegenstand des von Eurer
Commission abzustattenden Rapports aus.

Bürger Senatoren Wenn die Genehmigung
der Verkaufe des Vollziehungsdirektoriums durch
die Gesczgcbuug nicht eine leere Formalität
seyn soll, so muß die Gtsezgebuug den Werth
des KaufsobjektS beurtheiln,, das Verhältniß
des Kaufpreises zu demselben prüfen, und die
Unmöglichkeit bessere Bedinge von dem Käufer
zu erhalten, berechnen können.

Damit sie dieses könne, bedarf sie nach den
Begriffen Eurer Commission: 1. Einer genauen
Beichreibung des KaufsobjektS in Absicht auf
Lage, Flacheu-Inhalt, Beschaffenheit, Vor
theile und Beschwerden.

«'Die Fortsetzung folgt.)

Vollziehungs-Direktorium.
Das Vollziehungsdirektorium der heiv Revubl

m Erwägung, daß der zufolge des Amnestie-
gesctzes vom y. August gefaßte Beschluß »omt4. des nämlichen Monates, in die vom Feinde

besezi-n Kaneoue n-chr geiangcn, und
^mllch die IN diese Kantone von ihren Corvscntn»chene» Individuen die in dem Beschlusse

Bedingung in Rükstcht des festgcsez-t.» vermine, innerhalb welchem die Deserteurs

zu ihrem Corps zurükkehren sollten, nicht er-
füllen konnten;

In Erwägung, daß diese Individuen durch
jene Hindernisse von der Wohlthat des Gesetzes
nicht ausgeschlossen werden können, wofer»
sie jezt, da jene Kamone vom Feinde befreit
sind, den Federungen des Gesctzes und des
angezogenen Beschlusses Genugthuung leisten,

beschließt:
1) Zur Erfüllung der in dem Gesetze vom y.

und in dem Beschlusse vom 14. Augnst festgc-
sezten Bedingungen ist für jene Deserteurs,
welche in die vom Feinde besezt gewesenen Kau-
tone zurükgezogen, der Termin bis zum 15.
November ausgesezt.

2) Zur Bekamttmachung des gegenwärtigen
Beschlusses ist der Kriegsminister beauftrage

Litterarische Gesellschaft deö Kau
tons Luzcrn.,

Sechs und dreißigste Sitzung, 24. Okt.

(Beschluß.)
(Beschluß der Discussion über die Mittel gegen

Wucherkheurung.)
A nich : Der Wucher und die gegenwärtige

Theunmg, insofern sie dadurch entsteht, schäu-
det das Zeitalter der Aufklärung und besserer
Gesetze. Es fehlte nur noch das, um unser
Unglük voll zu machen, daß man aus Enghcr-
zigkeit und Eigennutz zu den Kriegsübeln noch an-
dere, neue Uebel schuf. Die erste und eine
ernste Wachsamkeit auf die Bemühungen des
Wucherers und Vorkaufcrs mangelt. Jezt wird
diese Wachsamkeit um desto nöthiger,"da Wu-
cher getrieben wird unter dem Vorwand) den
Geireidcbcdürftigen beizustchen ; in dieser Schuld
sind meistens die Lieferanten, Commissars und
Entrepreneurs. Daher erklärt sich's auch, daß
Armeen, die doch von dem Lande zehren, in
welchem sie sich aufhalten, nichtsdestoweniger
stets Mangel leiden. Eine bessere Moral im
Schulunterricht wird diesem Uebel mir der Zeit
mehr Einhalt thun können, a!S Verordnungen,
Aufsicht und Strafen.

Guggenbmhier durchgeht die Mittel, die
Mohr gegen die natürliche sowohl, als er-
künstelte Thcurung vorschlagt; Den ersten; (bc-
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